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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Kulturpolitik

Dem Verlangen nach einer wirksameren Kulturpolitik des Bundes entsprach der
Bundesrat mit der Ernennung einer Expertenkommission, der es obliegt, einen Bericht
über den Stand der Kultur und Vorschläge für die weitere Ausgestaltung der
Kulturpolitik auf allen Stufen (Gemeinde, Kanton, Bund) auszuarbeiten. In
verschiedenen Auseinandersetzungen wurde jedoch deutlich, dass die Ansprüche, die
an eine öffentliche Kulturförderung gestellt werden, stark auseinandergehen. So
kritisierte Friedrich Dürrenmatt das schweizerische Theaterwesen und verlangte
weniger, dafür qualitativ höherstehende Theaterproduktionen, die vermehrt zwischen
den Städten auszutauschen wären. Ein Protest der Gesellschaft der Schweizerischen
Dramatiker (GSV) gegen abschätzige Äusserungen des Direktors des Zürcher
Schauspielhauses über die schweizerische dramatische Produktion sowie die
Forderung, die subventionierten Bühnen sollten zur Aufführung schweizerischer Werke
verpflichtet werden, rief einer heftigen Diskussion. Eine Ausstellung in der Berner
Kunsthalle, die internationales Interesse erregte, wegen ihrer Neuartigkeit aber auch
viele schockierte, löste eine Diskussion über die Frage aus, ob und wieweit die
Behörden die Programme subventionierter Kulturinstitute beeinflussen sollten. Trotz
den bestehenden Schwierigkeiten war in einzelnen Kantonen das Bestreben erkennbar,
die kulturpolitische Tätigkeit zu verstärken. Die Zürcher stimmten dem Gesetz über die
Förderung des kulturellen Lebens zu, und in Bern wurde bei der Reorganisation der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1969
RUTH GULLO
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Erziehungsdirektion eine Abteilung Kulturelles geschaffen.

Die Bemühungen um eine Förderung des einheimischen Filmschaffens wurden
fortgeführt. Dem Begehren nach einer Revision des eidgenössischen Filmgesetzes
entsprach der Bundesrat mit einer Vorlage, nach der nicht nur Dokumentar-, Kultur-
und Erziehungsfilme, sondern auch Spielfilme durch Bundesbeiträge unterstützt
werden können (BRG 10 274). Abweichend vom Antrag des Bundesrates sprach sich das
Parlament für eine unbefristete Unterstützung der schweizerischen Filmwochenschau
aus, um die eingeleiteten Reformbestrebungen nicht zu gefährden. Die
Gesetzesrevision wurde von den eidgenössischen Räten angenommen. Auf dem Gebiet
der kulturellen Aussenpolitik sind verschiedene von der Stiftung Pro Helvetia
organisierte Ausstellungen zu erwähnen: eine Wanderausstellung schweizerischer
Volkskunst in den USA und in Kanada, die 1968 in der Sowjetunion gezeigte
Architekturausstellung in Rumänien und eine Ausstellung schweizerischer Bücher in der
Tschechoslowakei. Rechtliche und finanzielle Schwierigkeiten veranlassten den
Bundesrat, auf die Erbschaft des Florentiner Kunstsammlers Ugo Bardini zu
verzichten. 2

In der Kulturpolitik übte der Bund weiterhin grosse Zurückhaltung; das
Schwergewicht der Aktivität lag bei Gemeinden und Kantonen. Wohl konstituierte sich
die eidgenössische Expertenkommission für Fragen der schweizerischen Kulturpolitik
(Kommission Clottu); von ihrer Tätigkeit drang indessen wenig an die Öffentlichkeit.
Durch von den eidgenössischen Räten bewilligte Subventionserhöhungen an Pro
Helvetia und an die Stiftung Schweizer Volksbibliothek (SVB) unterstrich der Bund sein
Interesse für kulturelle Belange. Im Frühling konnte mit der Sammlung am Römerholz,
die Meisterwerke europäischer Malerei im Privathaus des Kunstmäzens zeigt, dem
Publikum ein Legat von Oskar Reinhart an die Eidgenossenschaft zugänglich gemacht
werden: 

Die Frage nach der Stellung der Kulturschaffenden und nach der Funktion des
Theaters in der modernen Gesellschaft rief Diskussionen auf gesamtschweizerischer
Ebene hervor. Eine Auseinandersetzung über die Frage, ob sich der einzelne
Schriftsteller wie auch seine Organisation politisch engagieren müsse, löste im
Schweizerischen Schriftstellerverband (SSV) eine Krise aus, die zur Demission von 22
Mitgliedern (darunter Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch) führte. Eine Minderheit,
welche die Frage bejahte, fühlte sich durch den Verbandspräsidenten wegen seiner
aktiven Mitarbeit an der französischen Fassung des Zivilverteidigungsbuchs nicht mehr
repräsentiert. Zahlreiche Schwierigkeiten an städtischen Bühnen, insbesondere der
zunehmende Besucherschwund, riefen nach einer Besinnung auf die Aufgaben
modernen Theaters. Eine Tagung von Sachverständigen im Stapferhaus sprach den
Wunsch aus, dass Pro Helvetia die Organisation einer permanenten Theaterkonferenz
übernehmen solle.

Mit der Inkraftsetzung des revidierten Filmgesetzes war es erstmals möglich,
Bundesbeiträge an Spielfilme auszurichten. Dabei gab die Auszeichnung des Films
«Krawall» zu einer Kritik im Nationalrat Anlass. Der Bundesrat befürwortete die
Förderungswürdigkeit auch von Filmen, die die staatliche und gesellschaftliche
Ordnung zur Diskussion stellen. Vorstösse, die sich mit einer weitergehenden
Filmförderung befassten, überwies der Bundesrat der Kommission Clottu zur Prüfung.
Dieses Thema wurde in den Motionen der Nationalräte Rasser (LdU, AG) (Mo. 10372) und
Ziegler (soz., GE) (Mo. 10189), welche an den Nationalrat als Postulate eingereicht
wurden, aufgegriffen. In der Diskussion um eine Aufhebung der Filmzensur wirkte ein
Bundesgerichtsentscheid richtungweisend (BGE 96 IV 64). Er betraf den Kanton Bern,
der zwar keine Filmzensur kennt, in dem jedoch das Obergericht den schwedischen
Sexfilm «Ich bin neugierig» aufgrund einer Strafklage verboten hatte; das
Bundesgericht gab den beanstandeten Streifen zur Vorführung frei. Der aargauische
Regierungsrat hob die Verordnung über die Vorführung von Filmen und damit die
Filmzensur formell auf, und die Zürcher stimmten dem neuen Filmgesetz, das als
Gegenvorschlag zu einer Initiative gegen die Filmzensur ausgearbeitet worden war,
deutlich zu. Der Luzerner Grosse Rat hiess ein neues Lichtspielgesetz, das keine
Zensurvorschriften mehr enthält, in erster Lesung gut. Auseinandersetzungen ergaben
sich aus dem wachsenden Angebot pornographischer Schriften; behördliche
Massnahmen, auch solche des Jugendschutzes, stiessen verschiedentlich auf
Ablehnung. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.1970
RUTH GULLO
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In Basel-Stadt und Bern setzte sich das Volk gegen die Sparmassnahmen der
politischen Behörden und für eine ungeschmälerte Beibehaltung des Kulturbetriebes
ein. In Basel wurde in einer Zitterpartie – und nur mit 35 Stimmen Differenz – dem
Theater eine dreijährige Verschnaufpause gegönnt, bevor es sich möglicherweise auf
eine 30%ige Reduktion der Subventionen einstellen muss. In der Bundesstadt wehrte
sich die Bevölkerung erfolgreich mit einer Petition an den Gemeinderat (Exekutive)
gegen die drohenden Budgetkürzungen im Kulturbereich. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer
Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren
Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI

Der Gemeinderat (Exekutive) der Stadt Bern stellte die Kulturförderung in der
Bundesstadt auf eine neue Basis: 17 bestehende Kulturinstitutionen erhalten
langfristige Subventionsverträge mit jährlichen Betriebsmitteln von insgesamt CHF
22.5 Mio. Im Gegenzug müssen Veranstalter und Künstler vertraglich vereinbarte
Leistungen erbringen. Zehn Prozent des Gesamtbetrags sind für zeitgenössische
Kulturprojekte bestimmt; den Hauptteil erhalten die traditionsreichen Institutionen wie
Stadttheater, Orchesterensembles und Museen. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.1996
MARIANNE BENTELI

Das juristische und politische Seilziehen um das mittlerweile 10jährige alternative
Kulturzentrum in der Berner Reithalle scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem der rot-
grüne Stadtrat (Legislative) im März 1996 CHF 1.489 Mio. für die dringendsten baulichen
Unterhaltsmassnahmen beschlossen hatte, reichte eine SVP-Parlamentarierin Rekurs
gegen diesen Entscheid ein. Der zuständige Regierungsstatthalter gab der
Beschwerdeführerin recht, welche moniert hatte, die vom Stadtrat verabschiedeten
Massnahmen würden auf eine spätere Gesamtsanierung hinauslaufen. Darüber aber
müsse das Volk frei und ohne bereits geschaffene Sachzwänge befinden können. Der
Stadtrat bestritt diesen Zusammenhang zwar, verzichtete aber darauf den Entscheid
weiterzuziehen. Der Gemeinderat legte daraufhin dem Stadtrat ein Gesamtprojekt für
die Sanierung von CHF 1.4 Mio. vor; dem für die Projektierungsarbeiten notwendigen
Kredit von CHF 480'000 stimmte der Stadtrat zu. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.11.1997
MARIANNE BENTELI

Immer häufiger weisen Städte mit Zentrumsfunktion auf die ungerechte Verteilung von
Kosten und Nutzen im Kulturbetrieb hin. Während die Städte praktisch allein die
kulturellen Institutionen finanziell über Wasser halten, sind es in weiten Teilen die
Einwohnerinnen und Einwohner der Agglomeration, welche das kulturelle Angebot
nutzen. Im 1995 revidierten Kulturförderungsgesetz des Kantons Bern wurde
festgehalten, dass die Gemeinden der Region Bern die bedeutenden Kulturinstitute der
Bundesstadt mitfinanzieren sollen. Die Umsetzung des Gesetzes erwies sich jedoch als
sehr schwierig, da sich mehrere Gemeinden dagegen wehrten, diesen Obolus zu
entrichten. Bis Ende Jahr stimmten 43 Gemeinden der Abgabe zu, 21 Gemeinden
lehnten den Subventionsvertrag ab, 20 weitere vertagten ihren Entscheid auf 1998. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Eine aus rechtsbürgerlichen Kreisen lancierte kommunale Volksinitiative, welche das
alternative Berner Kulturzentrum «Reithalle» in ein Einkaufszentrum mit kultureller
Nebennutzung umwandeln will, schien vorerst zu scheitern. Erst als bezahlte Sammler
eingesetzt wurden, kamen die nötigen 5'000 Unterschriften zustande. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.04.1998
MARIANNE BENTELI

Was vor zwei Jahren als kulturhistorisches Geplänkel anfing, eskalierte in der
Zwischenzeit zu einem ausgewachsenen Rechtshändel: der Kanton St. Gallen bekundete
seine Bereitschaft, notfalls bis vor Bundesgericht zu gehen, um die ihm im Zweiten
Villmergerkrieg von 1712 von den Berner und Zürcher Truppen entwendeten
Bibliotheksschätze zurück zu erhalten. Während Bern das Raubgut bereits 1719 wieder
nach St. Gallen überführt hat, lagern gewisse Objekte nach wie vor in Zürich, so etwa ein
einmaliger Erd- und Himmelsglobus, der um 1570 angefertigt wurde, und der heute als
Zürcher Leihgabe im Landesmuseum in Zürich ausgestellt ist. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.1999
MARIANNE BENTELI

Mit der gemeinsamen Unterzeichnung der Stiftungsurkunde zur Gründung der Stiftung
Paul Klee-Zentrum schufen Stadt und Kanton Bern die Trägerschaft der neuen
Institution. Der vom italienischen Architekten Renzo Piano entworfene Bau im
Schöngrünquartier wird mehrheitlich von einer privatrechtlichen Stiftung finanziert.
Stadt und Kanton Bern werden (vorbehalten die städtische Volksabstimmung von 2001)
für die Erschliessung und den Betrieb des Zentrums aufkommen. Die Burgergemeinde
steuert weitere CHF 20 Mio. für besondere Zwecke (Wechselausstellungen etc.) bei.
Kern des Ausstellungsgutes bilden die rund 2'500 Werke, die heute der im Berner
Kunstmuseum domizilierten Paul Klee-Stiftung gehören, sowie Schenkungen und
Leihgaben. Insgesamt werden im künftigen Paul Klee-Zentrum rund 40 Prozent des
über 9'000 Werke umfassenden Oeuvres von Klee vereint sein. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.01.2000
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
SARAH KUHN

Dass noch immer ein Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende in der
Schweiz herrsche, wie dies ein vom Bundesrat verabschiedeter Bericht bereits 2006
nachgewiesen hatte, wurde 2014 überdeutlich. Ein paar Tage vor Eröffnung der BEA
liessen sich einige hundert Fahrende auf der Kleinen Allmend im Berner Wankdorf
nieder, um gegen die Platznot zu protestieren. Da das Areal für Parkplatzmöglichkeiten
während der BEA vorgesehen war, beschloss die Stadt Bern bereits am ersten Tag nach
Protestbeginn die Räumung des Areals. Die Fahrenden verliessen das Gelände nicht
freiwillig, worauf die Polizei über 70 Personen einer Personenkontrolle unterzog. Kurz
darauf bewilligten die Städte Bern und Biel, wohin die Fahrenden nach der Räumung
der Kleinen Allmend weiterzogen, je einen provisorischen Durchgangsplatz. Der Berner
Stadtpräsident Alexander Tschäppät äusserte Kritik am eigenen Kanton, da seit dem
Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2003 nichts unternommen worden war, um den
Rechtsanspruch der Fahrenden durchzusetzen. Zwei Drittel aller Stellplätze innerhalb
des Kantons befänden sich bereits in Bern und Biel. Gerhard Müllhauser, Sprecher der
Schweizer Fahrenden, hob den Kanton Aargau als einziges Beispiel mit Vorbildcharakter
hervor. Seit 2007 sorgt dort die Fachstelle Fahrende für den Bau neuer sowie für den

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.04.2014
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Unterhalt bestehender Plätze. Darüber hinaus ermöglichen Besuche der Behörden auf
dem Gelände einen regelmässigen Dialog. Die Akzeptanz der Fahrenden bei der
Aargauer Bevölkerung sei hoch, betonte der Leiter der Fachstelle. Dies könne jedoch
darauf zurückzuführen sein, dass alle Plätze mit einer Ausnahme ausschliesslich für
Schweizer Fahrende vorgesehen seien. Gegenüber ausländischen Fahrenden bestünden
nach wie vor grosse Vorbehalte. Ein im September publizierter Bericht der
Europäischen Rassismuskommission (ECRI), der sich auf eine 2013 durchgeführte
Studie über die Qualität der Schweizer Medienberichterstattung über Roma berief,
stellte seit 2007 zwar eine Zunahme der Schweizer Medienberichterstattung über Roma
fest. Dabei sei aber nicht wie in anderen Staaten die erlittene Diskriminierung der Roma
Thema der Beiträge, sondern es kursierten vorwiegend negative Schlagzeilen, was einen
entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Gruppe hätte. In ihrem
Bericht hält die ECRI fest, dass in Erfüllung des Artikels 19 des
Kulturförderungsgesetzes, welcher den Fahrenden ermöglichen soll, im Einklang mit
ihrer Kultur zu leben, kaum Fortschritte erzielt würden, resp. sich die Situation in den
letzten Jahren teilweise gar verschlechtert habe. Die Kommission empfahl den
Schweizer Behörden dringlichst, zusätzliche Stellplätze zu schaffen und angemessene
Massnahmen zur Verbesserung der Bildung der Kinder der Fahrenden zu treffen. Ende
November präsentierte der Bundesrat seine Kulturbotschaft und damit auch ein
Bekenntnis zur Verbesserung der Situation von Fahrenden. Die zu diesem Zwecke
eingesetzte Arbeitsgruppe traf sich im November bereits zu einem ersten Treffen, das
jedoch mit dem frühzeitigen Verlassen von Vertretern der betroffenen Gruppen abrupt
endete. Diese fühlten sich nicht ausreichend involviert und sahen ihre Forderung nach
sofortiger Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen nicht umgesetzt. Ende Jahr wurde
bekannt, dass die Gespräche im Folgejahr doch wieder aufgenommen werden sollen. 13

Die SPK-NR reichte im Herbst 2016 eine Motion ein, mit welcher sie den Erhalt des
Polit-Forums Käfigturm absichern wollte. Sie forderte sowohl den Bundesrat als auch
die Ratsbüros auf, sich ab 2018 im Rahmen eines mindestens vier Jahre dauernden
Leistungsvertrags finanziell an einer von Kanton, Stadt und Burgergemeinde Bern sowie
kirchlichen Organisationen zu gründenden Stiftung zu beteiligen. Bereits im
Spätsommer hatte die SPK-SR eine gleichlautende Motion (16.3627) eingereicht.
Während diese aber von der gesamten Kommission unterstützt wurde, beantragte in
der Nationalratskommission eine bürgerliche Minderheit (14 zu 10 Stimmen) – angeführt
von der SVP –, die Motion abzulehnen. 
Der Stein des Anstosses liegt in den Entlastungsmassnahmen, welche im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms 2017–2019 angesetzt wurden: Ursprünglich sollte diese für
die politische Bildung der gesamten Schweizer Bevölkerung so wichtige Institution per
Ende 2016 eingestellt werden. Da sich aber aus der Politik und der Zivilgesellschaft
grosser Widerstand erhoben hatte, willigte der Bundesrat ein, das Forum für ein
weiteres Jahr weiterzuführen, um die Möglichkeit einer adäquaten Nachfolgeregelung
zu gewährleisten. Dass sich der Bundesrat nach 2018 aber gänzlich aus der
Verantwortung ziehen möchte, wollen die Motionäre so nicht hinnehmen. Die vier
bereits zuvor erwähnten bernischen Institutionen haben sich, zwecks Gründung einer
entsprechenden Stiftung, zusammengeschlossen und sind bereit, jährlich je CHF
150'000 für den Erhalt der Forums beizusteuern. Diese könnten sich aber nur dann
diesem Engagement verpflichten, wenn sie die Zusage des Bundes hätten, sich
ebenfalls jährlich mit rund CHF 400'000 an dieser Verbundlösung zu beteiligen.
Sowohl der Bundesrat als auch die Ratsbüros beantragten die Ablehnung der Motion.
Die von ihnen ergriffene Massnahme entspreche genau der stets vom Parlament
angeführten Forderung des Aufgabenverzichts und sei auch im Sinne der durch den
Finanzplan 2018–2020 vorgegebenen Schuldenbremse unvermeidlich. Zudem sei bis
anhin keine gesetzliche Grundlage vonnöten gewesen, da das Forum im Rahmen der
Bedarfsverwaltung betrieben wurde. Für die geforderte Subventionierung externer
Institutionen sei eine solche Grundlage aber explizit erforderlich, müsste jedoch zuerst
geschaffen werden. Das Ratsbüro des Nationalrates betonte indessen, dass dieser
Rückzug keinesfalls gleichbedeutend mit dem expliziten Aufgabenverzicht der
Vermittlung von politischem Wissen um die Funktionsweise der hiesigen Institutionen
sei. Die Arbeit des Polit-Forums könne an den eigentlichen Ort des Geschehens – ins
Parlamentsgebäude – verlagert und dort in Abstimmung mit bestehenden
Informationstätigkeiten weiterentwickelt werden.
Das Anliegen der Motionäre wurde gleichentags sowohl im Nationalrat (82 zu 103
Stimmen bei einer Enthaltung), als auch im Ständerat (14 zu 18 Stimmen bei einer
Enthaltung) abgelehnt. 14

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MELIKE GÖKCE
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Zum ersten Mal seit 2012 wurde die «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz»,
welche die Grundlage und Voraussetzung für die Nominierung als immaterielles
Kulturerbe der UNESCO bildet, im Sommer 2017 aktualisiert. Die Liste wurde von 165
auf 199 Einträge erweitert, wobei der Schwerpunkt für die 34 neuen Einträge auf die
lebendigen Traditionen in den Städten gelegt wurde. Die Inventarisierung erfolgte
neuerlich durch die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen mit fachlicher
Unterstützung der Hochschule Luzern. Die rund 90 von den Kantonen eingereichten
Vorschläge für die nationale Liste wurden von einer Steuergruppe – bestehend aus
Bundes-, Kantons- und Städtevertretungen, der schweizerischen UNESCO-Kommission,
Pro Helvetia sowie wissenschaftlichen Fachpersonen – diskutiert, bevor diese daraus
eine Auswahl traf. Neu befinden sich in der Liste u.a. das Aareschwimmen in Bern, die
Appenzeller Holzschnitzerei, die Badenfahrt, Sculptures et constructions en neige à La
Chaux-de-Fonds oder die Zürcher Technokultur. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.2017
MELIKE GÖKCE

Ende Mai 2019 schickte der Bundesrat den Entwurf zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) in die Vernehmlassung. Bis zur
Vernehmlassungsfrist am 20. September 2019 gingen insgesamt 305 Stellungnahmen
ein, die sechs Kernthemen fokussierten: die Umsetzung der Kulturbotschaft
2016–2020, die Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes, die Weiterentwicklung
von (bestehenden) Massnahmen, die Revision des Filmgesetzes und die Finanzmittel zur
Umsetzung der Kulturbotschaft 2021–2024.
Die Umsetzung der Kulturbotschaft 2016–2020 wurde in einer deutlichen Mehrheit der
Stellungnahmen – wobei sich viele Rückmeldungen erst gar nicht zu diesem Punkt
äusserten – positiv bewertet, auch wenn einige Teilnehmende Kritik an der durch
finanzielle Kürzungen und das Stabilisierungsprogramm erschwerten Umsetzung
einzelner Massnahmen übten. Die wenigen Stellungnahmen mit grösseren Vorbehalten
machten insbesondere geltend, dass in der aktuellen Förderperiode zu wenig auf die
Krise des Journalismus oder auf Menschen mit Behinderungen eingegangen worden
sei.
Die Beibehaltung der drei bestehenden Handlungsachsen der Kulturpolitik (kulturelle
Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Kreation und Innovation) fand, gerade
im Sinne der angestrebten Kontinuität und Verlässlichkeit, ebenfalls breite Zustimmung.
Auch der in diesem Zusammenhang neu eingeführte Akzent der «Digitalisierung» wurde
mehrheitlich befürwortet, wenn auch vereinzelt mit Bedenken: Während einige
Rückmeldungen das Fehlen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie bemängelten
und für mehr Kohärenz in diesem Bereich eine solche auch explizit forderten, kam von
Seiten des SSV und der SAB die Forderung nach einer vorrangigen Evaluation der bereits
getroffenen Massnahmen. Organisationen wie der SBVV oder die SKKB befürworteten
den Akzent auf der Digitalisierung, ermahnten aber zugleich, dass dieser nicht zu Lasten
der analogen und physischen Objekte gehen dürfe. Lediglich die SVP stand dem Akzent
auf der Digitalisierung gänzlich ablehnend gegenüber, da die Digitalisierung ihrem
Befinden nach «mit Kultur weder direkt noch indirekt» etwas zu tun habe.
Die zwölf Massnahmen zur Weiterentwicklung der Kultur wurden überwiegend positiv
beurteilt, wobei zu einzelnen Massnahmen kritische Töne bzw. Anpassungsvorschläge
geäussert wurden: Während die Ansätze zur Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Kulturbereich, zur Kunstvermittlung oder zu den Halteplätzen für Jenische,
Sinti und Roma sowie nationale und internationale Austausch- und
Kooperationsbestrebungen von allen Teilnehmenden befürwortet wurden, gab es bei
der Entwicklung der musikalischen Bildung einzelne Einwände. Auch wenn die Mehrheit
die Stärkung des Programms «Jugend und Musik» befürwortete, monierte der Kanton
Waadt die Qualitätsanforderungen des Programms und stellte das Modell der
Talentförderung («Talentkarte») in Frage; andere Kantone sowie Organisationen
hingegen forderten die Berücksichtigung kantonaler Talentförderungsprogramme, um
eine Koordination zu ermöglichen. Grosse Vorbehalte seitens einer Mehrheit der
Teilnehmenden bestanden hingegen bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur
Baukultur, trotz grundsätzlicher Zustimmung zum «Konzept Baukultur». Eine Mehrheit
der Kantone sowie die SAGW und die EDK betonten, dass die neue Strategie zur
Förderung der Baukultur – diese wird voraussichtlich Anfang 2020 vom Bundesrat
verabschiedet werden – nicht zu Lasten der Aufgaben in den Bereichen Kulturerbe,
Archäologie und Denkmalpflege gehen dürfte. Teilnehmende aus den Bereichen der
Denkmalpflege und der Architektur bemängelten, dass die geplante Strategie
ausschliesslich zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur diene. 
Die Revision des Filmgesetzes (FiG) wurde kontrovers beurteilt: Während sämtliche
Kantone und die Mehrheit der Parteien sowie Kulturverbände die neu vorgeschlagenen
Verpflichtungen für Online-Filmeanbieter (Investitionspflicht und Quote für
europäische Filme) befürworteten, plädierte die SRG für eine Ausdehnung der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.02.2020
MELIKE GÖKCE
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Investitionspflicht auf ausländische Veranstalter mit Werbefenstern in der Schweiz. Die
FDP, die SVP, der Schweizerische Gewerbeverband sowie Vertretungen der
Telekommunikationsbranche lehnten die Neuerungen gänzlich ab, schlossen gar ein
diesbezügliches Referendum nicht aus. Die Kritiker monierten die mangelnde
Verfassungskonformität einer solchen Ausdehnung und bezweifelten die
Durchsetzbarkeit der neuen Verpflichtungen gegenüber Unternehmen mit Sitz im
Ausland, was zu einer Benachteiligung der inländischen Konkurrenz führen könne. Die
FDP nahm, nebst dem Kanton Zürich, dem Städteverband und der Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete, auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem vorgesehenen
Ausschluss kommerziell tätiger Unternehmen von der Filmkulturförderung ein, während
diese Massnahme von den restlichen 25 Kantonen sowie der BDP, der CVP, der GP und
der SP durchaus begrüsst wurde.
Die vom Bundesrat zur Umsetzung der Kulturpolitik beantragten Finanzmittel betrugen
insgesamt CHF 942.8 Mio., was einer Mittelaufstockung von rund CHF 35.4 Mio. bzw.
einem Wachstum von durchschnittlich 2.9 Prozent pro Jahr entspricht (einschliesslich
einer Teuerung von 1 Prozent). Diese Werte stiessen bei der CVP und dem SGV auf
ungeteilte Zustimmung, wurden aber wiederum von der FDP, der SVP und dem
Gewerbeverband als zu hoch erachtet. Eine grosse Mehrheit begrüsste zwar die
vorgesehene Mittelaufstockung, beantragte aber zugleich eine Erhöhung des
Gesamtfinanzrahmens.
Im Rahmen weiterer vorgeschlagener Gesetzesanpassungen gab einzig die vorgesehene
Streichung der Kulturabgeltung an die Stadt Bern zu reden: GP, SP, der Städteverband,
diverse Kulturverbände sowie die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn und
offensichtlich der Kanton Bern lehnten diese Massnahme deutlich ab. 16

Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
SARAH KUHN

Kirchen und religionspolitische Fragen

Dass sich hinter dieser lauen Glaubenshaltung dennoch starke religiöse Sensibilitäten
verbergen können, bewiesen die Stimmberechtigten des Kantons Bern. Gegen ein sehr
offen formuliertes Gesetz über die Voraussetzungen und Wirkungen der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften, welches ermöglicht hätte,
auch nichtchristliche Glaubensgemeinschaften unter gewissen Bedingungen
anzuerkennen, hatte die EDU erfolgreich das Referendum ergriffen. Im
Abstimmungskampf wurde sie nur von den SD (ehemals NA) aktiv unterstützt. Aber
hinter den Kulissen entfachte sich ein wahrer Glaubenskrieg, der nicht frei war von
rassistischen Untertönen. Er richtete sich in erster Linie gegen die Möglichkeit, dass
auch der Islam anerkannt werden könnte, obgleich von dieser Seite bisher kein
Interesse signalisiert worden war. Und die Flüsterpropaganda hatte Erfolg: entgegen
den Abstimmungsparolen aller grossen Parteien – mit Ausnahme der SVP, welche trotz
innerer Differenzen die Nein-Parole ausgab – lehnte das Berner Stimmvolk das neue
Gesetz bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 15,1% mit rund 55% Nein-Stimmen ab. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.05.1990
MARIANNE BENTELI

Zu einer der im selben Jahr durchgeführten Repräsentativbefragung entgegengesetzten
Meinung über das politische Engagement der Kirchen kamen die Autoren des Berichtes
"Kirche – Gewissen des Staates?", den die Bernische Regierung ausgehend von einer
Motion aus dem Jahr 1987 in Auftrag gegeben hatte. Die Verfasser kamen zum Schluss,
dass die Kirche zu politischen Stellungnahmen nicht nur berechtigt, sondern –
zumindest aus theologischer Sicht – sogar verpflichtet sei. Zum Vorwurf, die Kirchen
betrieben Parteipolitik, so etwa in der umstrittenen Asylfrage, zeigten die Autoren auf,
dass im Vordergrund der offiziellen kirchlichen Verlautbarungen ethische Grundwerte
wie die Achtung der Menschenwürde und die dazugehörige Gewährleistung der
Menschenrechte sowie die internationale Solidarität stehen, die alle biblisch vielfach

BERICHT
DATUM: 29.11.1991
MARIANNE BENTELI
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abgestützt sind. Das Problem bestehe nicht darin, meinten sie, dass sich die Kirche
oder einzelne ihrer Vertreter kritisch zur Politik äusserten, sondern darin, dass das
lange Zeit selbstverständliche Mindestmass an allgemeinem, auch politischem Konsens
in immer mehr Bereichen zerfalle. 19

Die Absicht der Schweizer Behörden, Asylsuchende aus dem Spannungsgebiet Kosovo in
die Heimat auszuschaffen, führte dazu, dass einzelne Kirchgemeinden im Kanton Bern
auf den Gedanken des Kirchenasyls zurückgriffen und den abgewiesenen
Aslybewerbern Unterschlupf in Kirchenräumen gewährten. Dieser Schutz vor weltlichem
Zugriff ist rechtlich nirgends verbrieft und wird von den Behörden als illegales Vorgehen
angeprangert. Bereits in den Vorjahren hatten sich Kirchgemeinden bzw. die
Landeskirchen mit Initiativen an der Grenze der Legalität für den Verbleib von ihrer
Ansicht nach in ihrer Heimat gefährdeten Menschen eingesetzt. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.10.1993
MARIANNE BENTELI

Den beiden jüdischen Kultusgemeinden im Kanton Bern (Bern und Biel) wurde vom
Grossen Rat der öffentlich-rechtliche Status zuerkannt, womit sie den drei bernischen
Landeskirchen gleichgestellt werden. Mit diesem Parlamentsbeschluss ist Bern nach
Basel-Stadt und Freiburg der dritte Schweizer Kanton, der Christentum und Judentum
juristisch gleichstellt. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.09.1996
MARIANNE BENTELI

Als Schweizer Premiere übernahm der Kanton Bern aufgrund seiner neuen
Kantonsverfassung die Entlöhnung der jüdischen Rabbiner der Kultusgemeinden Bern
und Biel. Damit geht Bern über die Anerkennung der israelitischen Kultusgemeinden
hinaus, welche in den letzten Jahren in den Kantonen Basel-Stadt und Freiburg
vorgenommen wurden. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.07.1997
MARIANNE BENTELI

Die Stadt Bern – zusammen mit dem Kanton seit Jahren führend in der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung ausserchristlicher Religionsgemeinschaften – will als erste
Deutschschweizer Gemeinde in ihren Friedhöfen besondere Abteilungen für religiöse
und ethnische Minderheiten schaffen, welche es deren Angehörigen ermöglichen wird,
sich nach den Gesetzen des eigenen Glaubens beerdigen zu lassen. Der Stadtrat
genehmigte das entsprechende Reglement erstaunlich deutlich mit 66 zu 4 Stimmen
bei 5 Enthaltungen. Die Öffnung betrifft vor allem die Muslime, welche seit Jahren
verlangten, als Gruppe und in der ihnen durch den Glauben vorgeschriebenen
Ausrichtung auf Mekka bestattet zu werden. Bisher war das einzige Islam-Abteil auf
Schweizer Friedhöfen das ”carré musulman” in Genf. In Zürich ist man seit Jahren an
einer entsprechenden Änderung, doch stehen diesem Schritt kantonale Gesetze und
politischer Druck im Weg. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.08.1998
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht verneinte einen Anspruch von ausserchristlichen
Glaubensgemeinschaften auf Begräbnismöglichkeiten im öffentlichen Raum, wenn
deren Riten den Bestattungsverordnungen in der Schweiz widersprechen, befand aber,
dass man insbesondere den Musulmanen die Möglichkeit geben sollte, eigene Friedhöfe
zu eröffnen. Dieses Urteil bewog die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, den
Wunsch der Muslime nach separaten Grabfeldern auf öffentlichen Friedhöfen endgültig
abschlägig zu beantworten. Anders verhielt sich die Stadt Bern, welche den Moslems ab
2000 auf einem der städtischen Friedhöfe ein eigenes Gräberfeld zur Verfügung stellen
wird, in welchem die Gläubigen des Islam zwar nicht vollumfänglich nach den Ritualen
ihrer Religion, aber dennoch nach deren wichtigsten Regeln (Ausrichtung auf Mekka,
möglichst lange – wenn auch nicht ewige – Grabesruhe) bestattet werden können. Nach
wie vor keine Lösung ist für die Hindus abzusehen, welche die Asche ihrer
Verstorbenen nach den Gesetzen ihres Glaubens einem fliessenden Gewässer
übergeben sollten, was ihnen vom Schweizer Gewässerschutz her verboten ist. 24

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.11.1999
MARIANNE BENTELI
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Das in der Stadt Bern im Vorjahr gutgeheissene muslimische Bestattungsfeld auf einem
bis anhin rein christlichen Friedhof konnte im Januar seiner Bestimmung übergeben
werden. 25

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.01.2000
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
MARLÈNE GERBER

Das in Bern geplante „Haus der Religionen“, unter dessen Dach gemäss Vereinszweck
Muslime, Aleviten, Hindus, Buddhisten, Christen, Juden, Baha’i und Sikh zum
friedlichen Dialog zusammenfinden sollen, erhielt Ende Juli die Gesamtbaubewilligung.
Eine Mantelnutzung (Wohnen, Verwaltung, Gewerbe) des durch private Investoren
getragenen Baus soll die Errichtung und den Unterhalt des eigentlichen Kultuszentrums
querfinanzieren und langfristig absichern. Stadt und Kanton Bern engagieren sich mit
diversen finanziellen Beiträgen. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.05.2011
SUZANNE SCHÄR

Im Sommer dieses Jahres fand die Flüchtlingsdebatte ihren Einzug auch offiziell in
Institutionen, welche sich ausserhalb des tagespolitischen Geschehens bewegen – die
Landeskirchen. Diverse Kantone schienen mit ihren bis dahin gängigen
Unterbringungsmöglichkeiten wie Zivilschutzanlagen oder Pfadiheimen an ihre
Kapazitätsgrenzen gestossen zu sein, weshalb sie sich entschieden, ein Gesuch an
"höherer Stelle" einzureichen. Im Kanton Bern beispielsweise wurde nach einer
Behördenanfrage eine Anzeige in den Pfarreiblättern geschaltet, in welcher man sich
bei den Mitgliedern nach freiem Wohnraum für Flüchtlinge erkundete. Aber auch in den
Kantonen Zug, Schwyz oder Luzern hoffte man auf die Hilfe kirchlicher Institutionen.
Oft stiess man aber wider Erwarten auf verschlossene Pforten. Die Argumente für die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.07.2015
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.23 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



ablehnende Haltung äusserten sich dabei oft in ähnlicher Weise: Es sei nicht genug
Platz vorhanden, um zusätzlich Leute unterzubringen und zudem wäre die
Nutzbarmachung des vorhandenen Platzes oft mit zusätzlichen Umbaumassnahmen
verbunden. Des Weiteren befürchte man teilweise grosse Einschnitte im Alltag der
bisherigen Bewohner – Störung der klerikalen Gepflogenheiten oder Einschränkung der
Privatsphäre als Beispiele –, zumal man den Asylsuchenden keine besondere
Unterhaltung bieten könne und diese folglich mit Nichtstun beschäftigt wären. Diese
Haltung rief aber auch Kritiker auf den Plan: Viele Gotteshäuser schienen in der Frage
der Nächstenliebe ihre Grenze beim traditionellen Engagement in der Form von
Betreuungsprogrammen wie Deutschkursen oder Rechtsberatungen zu ziehen. Die
Kritik richtete sich an dieser Stelle aber primär an die Kirchenoberen; die Kirchenbasis
setze sich bereits für die Menschen in Not ein. So setzte beispielsweise Matthias Hui
(Co-Redaktor der Zeitschrift "Neue Wege") gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus
seinem Netzwerk "Kirche? NordSüdUntenLinks" eine "Migrationscharta" auf, welche
Kirchen konkret aufforderte, schärferen Protest gegen die heutige Migrationspolitik zu
äussern und sich mehr in die Debatte einzubringen. Walter Müller, Sprecher der
Bischofskonferenz, wollte diesbezüglich keinen Kommentar abgeben, liess es sich aber
nicht nehmen zu betonen, dass die Tagespolitik kein Einmischungsfeld der Kirche
darstelle. 
Der Bischof des Bistums Basel, Felix Gmür, schien diesbezüglich aber eine gänzlich
andere Meinung zu vertreten: Über Monate wurde er nicht müde, Kritik an der
Asyldebatte in der Schweiz zu üben und die Engstirnigkeit mancher Politiker
anzuprangern. Die Grenzen für Asylsuchende zu schliessen sei "völlig daneben" und
bringe im Endeffekt niemandem etwas; die westlichen Länder müssten sich ihrer
Verantwortung stellen. Auf diese Aussagen Gmürs folgte wiederum Kritik aus den
Reihen der politischen Elite – überraschenderweise ausgerechnet von Seiten des CVP-
Präsidenten Christophe Darbellay. Seiner Auslegung nach könne die Kirche nicht nur
Offenheit predigen, sondern müsse ihren Worten auch Taten folgen lassen. Bischof
Gmür liess sich diesbezüglich nicht zweimal bitten: Er setzte ein Zeichen, indem er
Anfangs August 2015 ankündigte, dass das Bistum prüfen lassen wolle, ob die
Wohneinheiten des Schlosses Steinbrugg in Solothurn für diesen Zweck geeignet seien.
Im September konnte er sodann auch, nach einem Behördentreffen zwecks Klärung
organisatorischer Fragen, einen positiven Bescheid verkünden; es sollen
Wohneinheiten für bis zu zwölf Personen geschaffen werden, welche nach
Umbauarbeiten – Rückbau von Büroräumlichkeiten – voraussichtlich ab Ende Oktober
2015 bezugsbereit sein könnten. 28

Bereits kurz vor dem Abstimmungssonntag im November 2020 zur
Konzernverantwortungsinitiative reichten die Jungfreisinnigen in fünf Kantonen (AG,
BE, SG, TG, ZH) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Landeskirchen und deren
aktive Beteiligung am Abstimmungskampf zu Gunsten der Initiative ein. Als die
Kantonsregierungen nicht darauf eintraten, da diese Frage auf nationaler Ebene
geregelt werde, richtete die Jungpartei ihre Beschwerde an das Bundesgericht. Sie
beschuldigte die Kirchen, gegen Artikel 34 der Bundesverfassung – welcher
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit vorschreibt – verstossen zu haben,
und verlangten, dass sich die Religionsgemeinschaften in zukünftigen
Abstimmungskämpfen neutral verhalten müssten. In einer Stellungnahme an das
Bundesgericht, welche in den Medien teilweise veröffentlicht wurde, teilte die
Bundeskanzlei (BK) die Vorwürfe der Jungpartei und stellte fest, dass das Engagement
der katholischen und reformierten Landeskirchen im Zuge des Abstimmungskampfes
zur KVI «zumindest grenzwertig» gewesen sei, insbesondere da Gegenargumente
keinen Eingang in ihre Argumentation gefunden hätten. Die Kirche sei eine öffentlich-
rechtlich anerkannte Körperschaft, welche einen staatlichen Auftrag wahrnehme. Dafür
erhalte sie gewisse Privilegien, wie etwa das Recht, Steuern erheben zu dürfen, was sie
dazu verpflichte, sich an Grundrechte wie die Gewährung der Abstimmungsfreiheit zu
halten. Inwiefern die Kirchen im Rahmen ihrer Werbung für die KVI gegen diese
Vorgaben verstossen hätten, sei zu klären. 

Im März 2021 schrieb das Bundesgericht die fünf Stimmrechtsbeschwerden der
Jungfreisinnigen als gegenstandslos ab. Das aktuelle Interesse, welches nötig sei, um
ein solches Leiturteil zu fällen, sei nicht gegeben, da die Initiative am Ständemehr
gescheitert sei. Das Bundesgericht stimmte jedoch zu, dass ein Interesse bestehen
könnte, in diesem Feld Klarheit zu schaffen – jedoch sei dies nur möglich, wenn sich die
kirchlichen Interventionen im Abstimmungskampf auf das Ergebnis auswirken würden.
Während die Jungfreisinnigen das Urteil bedauerten und weiterhin auf ihrer Forderung
nach Neutralität der Kirchen bestanden, begrüsste das Komitee «Kirche für
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Konzernverantwortung», dem über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien angehörten, das
Ergebnis. Es sei selbstverständlich, dass sich die Kirche in einer Demokratie zu
politischen Fragen äussere und an öffentlichen Debatten teilnehme. Gleichzeitig seien
sich die Kirchen auch bewusst, dass eine Aufarbeitung angezeigt sei – eine solche
versprachen in der Folge Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz (RKZ), sowie Rita Famos, die neue Präsidentin der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS). 29

Archive, Bibliotheken, Museen

Für das hochverschuldete Volkstumsmuseum Kornhaus in Burgdorf (BE) zeigte sich
nach langen Jahren der Ungewissheit eine Lösung auf. Nachdem die Burgdorfer
Stimmberechtigten 1993 einen Nachtragskredit von 1,5 Mio Fr. abgelehnt und damit die
Zukunft des Museums in Frage gestellt hatten, stimmten sie nun einem Projekt zu, in
welchem die Stadt zwar nach wie vor die Mehrheit an der noch nicht beglichenen
Bausumme, der Kanton aber den Hauptanteil am Betriebsdefizit übernimmt. 

Im Vorfeld der Abstimmung hatte der Nidwaldner CVP-Nationalrat Iten überraschend
seinen Rücktritt als Stiftungspräsident bekannt gegeben. 30

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Der Bund beantragte dem Parlament insgesamt CHF 23.5 Mio. für den Bau und Betrieb
einer Massenentsäuerungsanlage zur Rettung vom Zerfall bedrohter Bücher und
Dokumente. In der auf dem Gelände des Munitionsunternehmens Wimmis (BE)
geplanten Fabrik sollen ab dem Jahr 2000 rund 120 Tonnen Papier pro Jahr entsäuert
und damit für die Nachwelt gerettet werden. Geplant ist, dass Bundesarchiv und
Landesbibliothek in den ersten fünf Jahren nach der Betriebsaufnahme rund zwei
Drittel der Anlage auslasten werden. Das restliche Drittel soll einem weiteren
Kundenkreis offenstehen und gegen Verrechnung der Kosten genutzt werden können. 31

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.12.1997
MARIANNE BENTELI

Das lange im Berner Nordquartier geplante, letztlich am Widerstand der ansässigen
Bevölkerung gescheiterte Schweizerische Armeemuseum (SAM) soll nun in Thun
entstehen. Dass der Bund dafür rund CHF 9 Mio. aufwerfen will und diesen Betrag recht
versteckt als nicht weiter deklarierten Posten "Bauten" bei den Ausgaben des
Generalstabs ins Budget aufnahm, stiess vor allem den Vertretern des linken Lagers im
Parlament auf. Gegenüber Nationalrat Vollmer (sp, BE), der argumentierte, angesichts
des generellen Spardrucks könne man die Summe durchaus für sinnvollere Zwecke
verwenden, versprach Finanzminister Villiger, die Frage noch einmal mit EMD-Chef Ogi
zu besprechen. 32

ANDERES
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Nach kurzer Diskussion über die Frage, ob diese Aufgabe nicht auch von einem privaten
Unternehmen im In- oder Ausland übernommen werden könnte, stimmte der Ständerat
einem Obbjektkredit von CHF 23.5 Mio. für den Bau und den Betrieb einer
Massenentsäuerungsanlage für bedrohte Bücher und Archivalien auf dem Gelände der
stillgelegten Munitionsfabrik Wimmis (BE) zu. Im Nationalrat passierte die Vorlage
oppositionslos. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1998
MARIANNE BENTELI

Noch bis im Vorjahr finanzierte sich das Freilichtmuseum Ballenberg mit Einnahmen
aus dem Verkauf von Eintritten, durch Spenden und durch die eigene Gastronomie zu
90% selbst. Aufgrund grösserer anstehender Renovationen und der Modernisierung der
Instrumente zur Kunstvermittlung benötigt das Museum in den nächsten zehn Jahren
jedoch zusätzliche finanzielle Mittel. Mit den jährlichen Beiträgen des Kantons Bern
(CHF 625'000), weiterer Kantone (CHF 100'000) und für 2014/2015 des Bundes (CHF
500'000) können die Kosten wegen fehlender Rückstellungen nicht gedeckt werden.
Eine von Stiftungsratsmitglied Werner Luginbühl (bdp, BE) eingereichte Motion
verlangte deshalb eine Erhöhung des Bundesbeitrages sowie die substanzielle
finanzielle Beteiligung des Standortkantons und weiterer mit Ausstellungsobjekten
vertretener Kantone, wobei der Bund hierbei die Koordination übernehmen könne. In
seiner ablehnenden Haltung unterstrich der Bundesrat, dass er den Betriebsbeitrag
auch nach 2015 weiterzuführen gedenke und das Freilichtmuseum bereits im Rahmen
des Schwerpunkts "lebendige Traditionen" zwischen 2012 und 2015 mit weiteren

MOTION
DATUM: 10.09.2014
MARLÈNE GERBER
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Mitteln im Umfang von CHF 375'000 unterstütze sowie seit 2012 weitere CHF 100'953
für denkmalpflegerische Massnahmen aufgewendet hätte. Ferner erachte er es nicht als
die Aufgabe der Regierung, für eine privatrechtliche Stiftung Kostenbeteiligungen
auszuhandeln; vielmehr gehöre die Beschaffung von öffentlichen und privaten Geldern
zur Aufgabe des Stiftungsrates. Mit 21 zu 12 Stimmen sprach sich der Ständerat trotz
ausführlicher Gegenrede des Kulturministers für zusätzliche Bundesmittel aus. Über die
zweite Ziffer betreffend Aushandlung einer angemessenen Kostenbeteiligung durch die
Kantone hatte er nicht zu befinden, da diese im Rat vom Motionär zurückgezogen
wurde. Der ablehnende Bericht der eigenen Kommission veranlasste den Nationalrat im
Herbst jedoch dazu, auch den ersten Punkt des Anliegens nicht zu überweisen. 34

Die wahrscheinliche Übernahme der Gurlitt-Sammlung durch das Kunstmuseum Bern
befeuerte 2015 Diskussionen um den Umgang mit Raubkunst. Dabei kritisierten Medien
und ein Kunsthistoriker der Universität Bern die passive Rolle des Bundes im Fall
Gurlitt. Der Bundesrat verteidigte sein Vorgehen etwa auch in seiner Antwort auf eine
Interpellation Comte (fdp, NE). Der Bund gehöre nicht zu den Vertragsparteien,
weswegen er die Gespräche zwischen dem privatrechtlichen Kunstmuseum Bern, der
Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern lediglich im Rahmen seiner
Guten Dienste verfolgt habe. Ebenfalls wehrte er sich gegen die Forderungen – wie sie
etwa von Seiten des Kantons Bern und der SP im Rahmen der Vernehmlassung zur
neuen Kulturbotschaft geäussert wurden – zur Verstärkung seiner Provenienzforschung,
die er seit 1998 durch die beim BAK angesiedelte Anlaufstelle Raubkunst betreibt und
jüngst durch ein Internetportal ergänzt hat. Vorerst seien die Museen gefordert.
Nichtsdestotrotz stellte er noch im selben Jahr Museen Mittel zur Intensivierung der
Forschung über die Herkunft ungeklärter Werke in Aussicht. 
Sinniert wurde 2015 ebenfalls über die Unterscheidung von Raubkunst und Fluchtgut,
so etwa an einer wissenschaftlichen Tagung in Winterthur. Der Begriff des Fluchtguts,
der im Rahmen der Untersuchungen der Bergier-Kommission zur Rolle der Schweiz im
zweiten Weltkrieg geprägt wurde, bezeichnet das von Juden nach ihrer Flucht in die
Schweiz veräusserte Kunsteigentum. Dabei geht die Schweiz – anders als beispielsweise
Deutschland oder Österreich, die eine breitere Auslegung der Washingtoner Richtlinien
verfolgen und nicht zwischen diesen beiden Begriffen unterscheiden – davon aus, dass
solche Verkäufe unter freiem Willen und rechtmässig erfolgt waren. Die offizielle
Sichtweise der Schweiz vertrat ein Salzburger Rechtsprofessor an der Winterthurer
Tagung mit Rückgriff auf die unterschiedliche Rolle Deutschlands und Österreichs im
Vergleich zur Schweiz im zweiten Weltkrieg. Ebenfalls geteilt wird diese Ansicht von den
grossen öffentlichen Museen in der Schweiz. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2015
MARLÈNE GERBER

Passend zum 50-jährigen Jahrestag des Frauenstimmrechts meldeten diverse Berner
Medien anfangs 2021, dass das Gosteli-Archiv, welches die Geschichte der Schweizer
Frauenbewegung aufbewahrt, gerettet sei. So werde die Stiftung neu als
Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung eingestuft, wie die Berner Zeitung
berichtete. Silvia Bühler, Leiterin des Archivs, bestätigte gegenüber der NZZ, dass die
Stiftung in den nächsten vier Jahren insgesamt CHF 2.2 Mio. vom Bund erhalten werde.
Gegründet wurde das Archiv 1982 von Marthe Gosteli, welche durch ihren Kampf für das
Frauenstimmrecht berühmt geworden war. Gemäss NZZ habe die Bernerin das Archiv in
ihrem Elternhaus in Worblaufen geschaffen, wo sie alles rund um die Frauenbewegung
gesammelt und archiviert und mit eigenen Mitteln finanziert hatte. Das rund 1'000
Laufmeter lange Archiv sei gemäss Bühler im Jahr 2019 von insgesamt 150 Personen an
230 Tagen benutzt worden. Nach dem Tod von Marthe Gosteli 2017 geriet das Archiv
jedoch in finanzielle Schieflage, woraufhin der Nationalrat im Sommer 2020 eine
Motion für eine Rettung durch Bundesgelder guthiess. Im darauffolgenden Sommer
2021 lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab, da dem Gosteli-Archiv bereits in der
Botschaft über die Bildung, Forschung und Innovation 2021-2024 finanzielle
Unterstützung zugesprochen worden war. Auch die Bevölkerung setzte sich mit einer
Petition für den Erhalt des Archivs ein, die Stiftung selbst war gemäss Medien bereits
2019 mit einem Gesuch um Unterstützungsgelder beim Bund aktiv geworden.
Im September 2021 hatte dann auch der Berner Grosse Rat mit 141 zu 6 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) eine überparteiliche Finanzmotion der Berner Finanzkommission
gutgeheissen, welche eine Erhöhung der Unterstützungsgelder für das Archiv von bisher
CHF 100'000 auf CHF 450'000 pro Jahr beinhaltet hatte. Gemäss der Berner
Finanzkommission solle das Archiv in Zukunft zu 50 Prozent vom Bund, zu 40 Prozent
vom Kanton Bern und zu 10 Prozent durch eigene Mittel finanziert werden. Die
Kantonsregierung hatte sich wegen der finanziellen Lage des Kantons Bern und der
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fehlenden gesetzlichen Grundlage gegen eine solche Unterstützung ausgesprochen, wie
Christoph Auer, Staatsschreiber der Berner Regierung, gemäss der Berner Zeitung im
Grossen Rat hatte verlauten lassen. 36

Sprachen

Verschiedenes wurde zur Förderung sprachlicher Minderheiten vorgekehrt: So erhöhte
der Bund seinen jährlichen Beitrag an die Ligia Romontscha (LR) von CHF 110'000 auf
CHF 190'000, der bernische Regierungsrat beschloss die Einsetzung einer rein
jurassischen Kommission zur Ausarbeitung eines Projekts für ein Jurassisches
Kulturzentrum und der Freiburger Staatsrat erklärte sich in Beantwortung einer Petition
aus dem Jahre 1962 grundsätzlich zu einer Verbesserung der rechtlichen und
politischen Stellung der deutschsprachigen Minderheit bereit. Umstritten waren
dagegen in deutschschweizerischen wie in welschen Kreisen die Bestrebungen, von
Paris aus im Namen der «Francophonie» westschweizerische Politiker zu einer
organisierten Zusammenarbeit heranzuziehen; die Nationalräte Wilhelm (k.-chr., BE)
und Baechtold (soz., VD) sowie Vertreter der Kantonsparlamente Genfs und des Wallis
folgten immerhin der Einladung zur ersten Generalversammlung der Association
internationale des parlementaires de langue française in Versailles. Die schweizerische
kulturelle Aussenpolitik trat insbesondere durch eine von Pro Helvetia organisierte
photographische Architekturausstellung in Moskau in Erscheinung. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1968
PETER GILG

Der in einer Motion geforderten besseren Berücksichtigung der italienischen Sprache
in der Bundesversammlung entsprach der Bundesrat mit Antrag auf Änderung des
Geschäftsverkehrsgesetzes: Für die Promulgation von Gesetzen sollte auch ein
italienisches Original vorliegen. Das in der Verfassung verankerte Recht des
Parlamentariers auf Gebrauch seiner Muttersprache bei der Gesetzgebung sollte
durch die Bereitstellung der Texte in den drei Amtssprachen für jede Session
gewährleistet werden. Bisher war der italienische Text nur zu Beginn eines
Gesetzgebungsverfahrens vorgelegt worden, ohne dass Textänderungen nachgetragen
worden wären. An der faktischen Zweisprachigkeit des Parlaments würde sich jedoch
nichts ändern.

Zur Förderung sprachlicher Minderheiten wurden weitere Massnahmen getroffen:
Eine von der Ligia Romantscha (LR) patronierte Dieta Romantscha diskutierte
Massnahmen zur Stärkung des Romanischen; sie sollte alle zwei Jahre
zusammentreten. Die bernische Kommission, die sich mit der Gründung eines
jurassischen Kulturzentrums befasst, machte, nachdem grundlegende
Meinungsverschiedenheiten beseitigt werden konnten, erste Vorschläge. Einen Beitrag
zum friedlichen Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen leistete der Kanton
Freiburg mit einer Sprachencharta, die als Basisdokument für ein modernes
Sprachenrecht bezeichnet wurde. Einige Kritik erwuchs aus der mit dem Prinzip der
Universalität der auswärtigen Beziehungen begründeten Nichtbeteiligung der Schweiz
an der Konferenz von Niamey. Obwohl eine Mitgliedschaft in der neu gegründeten
«Agence de coopération culturelle et technique dans le cadre de la francophonie»
(ACCT) abgelehnt wurde, wäre es nach Ansicht des Bundesrates möglich, an einzelnen
Aktionen teilzunehmen. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.07.1970
RUTH GULLO

Der Forderung der Tessiner Abgeordneten nach einer sukzessiven Erhöhung der Zahl
der italienischsprachigen Bundesbeamten war Bundespräsident Cotti bereits anfangs
Jahr zuvorgekommen, als er für sein Departement eine Quotenregelung bei der
Personalauswahl einführte. Mit dieser Sofortmassnahme soll im EDI eine angemessene
Vertretung der sprachlichen Bevölkerungsgruppen sichergestellt und der Anteil des
weiblichen Personals erhöht werden. Ziel ist, bis Ende 1992 Verhältniswerte von 70%
deutsch- (heute 74%), 20% französisch- (17%) und 10% italienischsprachige Mitarbeiter
(7,5%) zu erreichen. Um den Dienst in der zentralen Bundesverwaltung für Tessiner
attraktiver zu machen, regten die Motionäre ebenfalls die Schaffung einer
dreisprachigen Schule (deutsch/französisch-italienisch) in Bern an. Auch dieser
Wunsch stiess bei Bundespräsident Cotti auf viel Sympathie; er verwies jedoch auf den
Grundsatz der kantonalen Schulhoheit und spielte so den Ball dem Kanton Bern zu.

In ihrem Inspektionsbericht 1991 bemängelte zudem die GPK des Nationalrates die nach
wie vor markante Untervertretung der sprachlichen Minderheiten in der

BERICHT
DATUM: 22.05.1991
MARIANNE BENTELI
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Bundesverwaltung. 39

Der Kanton Bern reichte eine Standesinitiative ein, welche die Bundesbehörden
auffordert, den mehrsprachigen Kantonen für die besonderen Leistungen zur
Erhaltung und Förderung ihrer Sprachenvielfalt eine Unterstützung des Bundes zu
gewähren. 

Vgl. Standesinitiative Freiburg 1990. 40

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.11.1991
MARIANNE BENTELI

Der Berner Grosse Rat bewilligte mit klarem Mehr jedoch mit zahlreichen Enthaltungen
einen Kredit von 570'000 Fr. für das Forschungsprojekt "Mehrsprachigkeit im Kanton
Bern". Die Studie soll dem Kanton Erkenntnisse zu seiner kulturellen Identität bringen
und ihm helfen, seine traditionelle Brückenfunktion zwischen den Sprachgebieten
wahrzunehmen. 41

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.01.1992
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer lehnte auf Antrag ihrer Kommission diskussionslos drei
ähnlichlautende Standesinitiativen der Kantone Bern, Freiburg und Wallis ab, welche
verlangten, der Bund solle die zweisprachigen Kantone bei ihren besonderen
Leistungen zur Erhaltung und Förderung der Mehrsprachigkeit finanziell unterstützen.
Die Kommission stellte in Aussicht, dass je nach Ausgestaltung des Sprachenartikels
gewisse Beiträge eventuell möglich werden könnten, betonte aber auch ganz klar, dass
die Mehrsprachigkeit eines Kantons nicht in erster Linie eine Belastung, sondern eine
Bereicherung von nicht zu unterschätzendem Wert darstelle. 42

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Nach dem Ständerat lehnte auch der Nationalrat diskussionslos und mit deutlicher
Mehrheit drei Standesinitiativen der Kantone Bern, Freiburg und Wallis ab, mit denen
diese eine Bundesentschädigung für ihre durch die Zweisprachigkeit bedingten
Mehrkosten verlangten. Die grosse Kammer übernahm dabei die Argumentation des
Ständerates und ihrer vorberatenden Kommission, wonach Zwei- und Mehrsprachigkeit
im administrativen und im schulischen Bereich zwar zusätzliche Kosten verursache,
eine Sprachenvielfalt innerhalb der Kantonsgrenzen aber bereichernd sei. Einzelne
Sprecher machten geltend, für die Unterstützung der mehrsprachigen Kantone könne
es auch noch andere Wege als jene über direkte Bundessubventionen geben, so etwa
über den interkantonalen Finanzausgleich. 43

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.02.1995
MARIANNE BENTELI

Im Spannungsverhältnis zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip
gewichtete das Bundesgericht in einem konkreten Anwendungsfall die individuelle
Sprachenfreiheit höher als das Interesse einer Gemeinde an einer homogenen
Sprachenlandschaft und rügte die Erziehungsdirektion des Kantons Bern, die einem in
einer deutschsprachigen Gemeinde an der Sprachengrenze wohnhaften Kind untersagt
hatte, auf Kosten der Eltern eine französischsprachige Primarschule in der Stadt Biel zu
besuchen. In ihrem Grundsatzurteil beschieden die Lausanner Richter, eine
offensichtliche Beschränkung der Sprachenfreiheit sei nur zulässig, wenn sie auf einer
genügenden gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und sich als
verhältnismässig erweist. 44

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 25.09.1996
MARIANNE BENTELI

Als erste Stadt gab sich Biel - mit finanzieller Unterstützung des Kantons Bern - einen
"Monsieur Bilingue", welcher das Ende 1996 gegründete Forum für die Zweisprachigkeit
leitet. Diese Institution will den Bilinguismus professionell fördern und sich mit den
besonderen Problemen des Zusammenlebens verschiedener Sprachgruppen in einer
zweisprachigen Stadt und Region befassen. Ebenfalls in Biel nahm eine jahrzehntelange
paradoxe Situation ein Ende. Während 42 Jahren lebten das deutschsprachige
Gymnasium und das französischsprachige Lycée unter einem Dach, vermieden aber
ostentativ jeden Kontakt. Nun rauften sich die Leiter der beiden Lehranstalten
zusammen und boten erstmals eine zweisprachige Maturitätsausbildung an. 45

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.09.1997
MARIANNE BENTELI
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Ein ehemaliger Landrat aus dem Kanton Baselland reichte daraufhin bei einem Gericht
im Kanton Bern eine Klage ein, welche verlangte, die Erziehungsdirektoren seien im Sinn
einer vorsorglichen und einstweiligen Massnahme anzuweisen, sämtliche Schritte zur
Einführung der neuen deutschen Schreibweise zu sistieren, bis in der Bundesrepublik
ein endgültiger Entscheid zu dieser Frage gefallen sei. Die
Erziehungsdirektorenkonferenz sah sich trotz dieser Klage keineswegs gemüssigt, von
ihren Plänen, die Reform ab 1998 schrittweise einzuführen, abzuweichen. Auch sie
betonte, die Reform sei sinnvoll, gehe nicht zu weit und bilde vor allem für die Schulen
eine Erleichterung. Das Berner Gericht trat auf die Klage ohnehin nicht ein, weil der
Kläger nicht glaubhaft machen konnte, dass er durch die Reform in seinen persönlichen
Rechten betroffen sei. 46

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.12.1997
MARIANNE BENTELI

Der Entwurf zum Sprachengesetz wurde in der Vernehmlassung tendenziell positiv
aufgenommen, weshalb der Bundesrat dem EDI den Auftrag erteilte, auf dieser Basis
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Botschaft auszuarbeiten. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage war bei den Kantonen
unbestritten, doch lehnten sie alle Vorschläge ab, welche ihre Kompetenzen in den
Bereichen Schule und Bildung tangieren könnten. Mit Ausnahme der SVP, die keinen
Gesetzgebungsbedarf sah, hiessen alle Parteien ein Sprachengesetz grundsätzlich gut.
Breite Zustimmung fanden die Abschnitte über die Amtssprachen des Bundes, über die
Förderung der mehrsprachigen Kantone sowie des Rätoromanischen und Italienischen.
Die Bundesratsparteien forderten darüber hinaus eine angemessene Vertretung der
Sprachregionen in der Bundesverwaltung. Unterschiedlich wurde der Abschnitt über
die Förderung der Verständigung und des Austauschs beurteilt. Während SP, Grüne und
EVP hier dem Bund durchaus eigene Kompetenzen einräumen wollten, äusserten sich
FDP und CVP aus föderalistischen sowie finanzpolitischen Gründen eher zurückhaltend.
Allgemein gut aufgenommen wurde der vorgesehene Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften zwischen den Sprachregionen. Mehrere
Vernehmlassungsteilnehmer bedauerten, dass sich der Entwurf nicht zur Frage der
Landessprachen als erste Fremdsprache im Unterricht und damit zu der Kontroverse
über das Frühenglisch äussert. Drei französischsprachige und drei zweisprachige
Kantone (GE, NE, JU, VS, FR und BE), drei Parteien (Grüne, EVP, SD) sowie die
Erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse romande und des Tessins verlangten eine
Regelung im Sinn der Festschreibung einer Landessprache als erste Fremdsprache. Die
SP begrüsste zwar eine Landessprache als erste Fremdsprache, äusserte jedoch
Verständnis dafür, dass diese Frage nicht im Sprachengesetz geregelt werden kann. CVP
und SVP waren hingegen der Meinung, die Frage des Frühenglisch sei Sache der
Kantone. Auf keine Unterstützung stiess die vorgesehene Bundeskompetenz,
Immigranten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur anzubieten. Die Parteien waren
sich einig, dass eine derartige Bestimmung nicht in ein Gesetz über die Landessprachen
gehört. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.02.2002
MARIANNE BENTELI

Die Kantone Graubünden, Freiburg, Bern und Solothurn meldeten ihren Anspruch auf
die Beherbergung des im Entwurf zum Sprachengesetz vorgesehenen Instituts zur
Förderung der Mehrsprachigkeit an. Der Kanton Graubünden machte geltend, er sei
von der Problematik der Mehrsprachigkeit intensiv betroffen und biete daher gute
Voraussetzungen als Standort für die Mehrsprachigkeitsforschung. Bern wies auf das in
Biel angesiedelte «Forum der Zweisprachigkeit» hin, Freiburg auf seine Rolle als einzige
zweisprachige Universitätsstadt und Solothurn auf seine Lage an der Schwelle der
Deutschschweiz zur Romandie und am Schnittpunkt der Nord-, Süd-, West- und
Ostverbindungen sowie auf den Umstand, dass sich der Geschäftssitz der ch-Stiftung
für eidgenössische Zusammenarbeit seit 1967 in Solothurn befindet. 48

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.02.2002
MARIANNE BENTELI

Die Stadt Bern strich ihren Beitrag an die auf ihrem Gemeindegebiet liegende
Französische Schule. Bisher hatte sie 10 Prozent der Betriebskosten der Schule
übernommen. In der Fragestunde der Frühjahrssession sprachen zwei welsche
Abgeordnete – Bugnon (cvp, VD) und Dupraz (fdp, GE) – Bundesrätin Dreifuss darauf an
und baten sie zu prüfen, ob allenfalls der Bund die nun fehlenden CHF 350'000
übernehmen könnte. Dreifuss unterstrich die Bedeutung dieser Schule für die Familien
der französischsprachigen Bundesangestellten und Diplomaten, erklärte aber, der Bund
könne nicht mehr als die bis anhin geleisteten 25 Prozent übernehmen. Sie bedauerte
den Entscheid der Stadt Bern, verwies aber darauf, dass es sich bei der Französischen
Schule um eine Kantonsschule handelt, weshalb dies in erster Linie eine Angelegenheit

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI
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des Kantons Bern sei. Ähnlich abschlägig beantworte der Bundesrat auch eine Einfache
Anfrage Rennwald (sp, JU). 49

Im Kanton Freiburg verabschiedete die «Constituante» in den ersten Monaten des
Jahres ihren Verfassungsentwurf, wobei sich die Regelung der Sprachenfrage als
besondere Knacknuss erwies. Die vorberatende Kommission hatte davon abgesehen,
das 1990 in die Verfassung aufgenommene und von vielen Romands vehement
vertretene Territorialitätsprinzip in der Verfassung zu belassen und sich stattdessen am
Wortlaut der neuen Bundesverfassung orientiert, wonach Staat und Gemeinden auf die
herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete achten und auf die
angestammten Minderheiten Rücksicht nehmen. 
Zudem war sie der deutschsprachigen Bevölkerung an der Sprachengrenze insofern
entgegen gekommen als sie bestimmte, dass deren Kinder den Ort der Einschulung frei
wählen können. Beide Verfassungsartikel hatten vor der «Constituante» keine Chance.
In der Vernehmlassung sprachen sich über 65 Prozent der Antwortenden für das
Territorialitätsprinzip aus, ebenso alle Parteien mit Ausnahme der CSP (Nein) und der
SP (keine Empfehlung). Nach einer Marathondebatte setzte sich eine Formulierung
durch, welche die Zweisprachigkeit zwar als wesentlichen Bestandteil der Identität des
Kantons und seiner Hauptstadt anerkennt, bei den Amtssprachen aber auf ein
durchgehendes Territorialitätsprinzip setzt, mit Ausnahmemöglichkeiten für
Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit. Der Artikel
über die Einschulung an der Sprachgrenze wurde ersatzlos gestrichen, womit auch hier
weiterhin das Territorialitätsprinzip gilt. Dass die Angst der Romands vor einer
schleichenden Germanisierung eigentlich unbegründet ist, hatten im Vorjahr die Zahlen
der Volkszählung 2000 ergeben, welche eine Zunahme des Französischen im Kanton
Freiburg belegten.

Im Mai präsentierte zudem der Regierungsrat des Kantons Bern in einem gemeinsamen
Gesetz die künftige Stellung des Berner Jura sowie Massnahmen zur Unterstützung der
französischsprachigen Bevölkerung und der Förderung der Zweisprachigkeit im
Amtsbezirk Biel. 50

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen eines Nationalfondsprojekts haben sich die Schweizer Linguisten Beat
Siebenhaar (Universität Leipzig) und Adrian Leemann (Cambridge University) in einer
europaweit einzigartigen Dialekt-Studie der unterschiedlichen Schweizer Dialekte
angenommen. Hierbei wurden Tonhöhe, Intonation und Sprechgeschwindigkeit des
Berner, Walliser, Bündner und Zürcher Dialekts miteinander verglichen. Die Ergebnisse
der Studie besagen, dass die Walliser die absoluten Schnellsprecher der Nation sind.
Verglichen mit den anderen Dialekten weisen sie in Bezug auf Lautaussprache,
Wortsilben, Wort- und Satzendendehnung sowie Phrasenlänge wesentlich kürzere
Messwerte auf. Die Berner hingegen bilden in all diesen Messdimensionen (bis auf die
Phrasenlänge) das Schlusslicht. Während sich noch in den 1990er-Jahren der Berner
Dialekt bei Volksbefragungen – aufgrund ebendieser Gemächlichkeit und des ganz
eigenen Redestils – als einer der beliebtesten Schweizer Dialekte etablieren konnte,
ergab eine neuere Studie von Adrian Leemann, dass sich mittlerweile der, oft als
arrogant wahrgenommene, Zürcher Dialekt zum Beliebtesten gemausert hat. In diversen
Bereichen sei der Zürcher Dialekt mit grosser Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und
Respekt verbunden. 51

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.08.2015
MELIKE GÖKCE

1) APS-Zeitungsanalyse 2019 – Kultur, Sprache, Kirchen
2) AB NR, 1969, S. 580 ff.; AB SR, 1969, S. 354 ff.; BBl, 1969, I, S. 1184 f.; Mitteilungen der Zentralen Informationsstelle für
Fragen des Schul- und Erziehungswesens in der Schweiz, 1969, Nr. 34/35, S. 21. ; NZZ, 9.1., 11.3., 16.5., 23.5., 20.8., 25.11.,
15.12. und 22.12.69 sowie 2.2.70; TLM, 22.2., 26.2., 4.3. und 11.3.69; Bund, 11.3., 18.4. und 25.9.69; NZ, 11.3. und 27.10.69; GdL,
24.3.69; PS, 25.3.69; Tw, 28.3.69; TG, 15.4.69; BN, 19.8.69; Vr, 22.12.69.; Szeemann (1970). Kunst: Wo bleibt die Kontestation?
3) BBl, 1970, II, S. 1611 f.; BGE, 1970, 96 IV 64; Bund, 11.1., 18.1., 25.1., 29.1., 13.5., 26.5., 29.7., 24.11. und 15.12.70; Tw, 29.1.70;
NZZ, 5.2., 20.2., 26.2., 6.3., 15.4., 23.4., 24.5., 31.5., 4.6., 5.6., 7.6., 6.8., 6.10., 14.10., 16.10., 3.11., 6.11., 7.11. und 11.12.70 sowie
28.1. und 8.2.71; Vat., 20.2. und 24.2.70; Lb, 6.3., 7.3., 9.3. und 17.7.70; JdG, 9.3., 14.3., 15.3., 21.5. und 22.5.70; Tat, 4.4.70;
NBüZ, 15.4., 16.4., 17.4., 20.4. und 23.4.70; Sonntags-Journal, 23.5 und 24.5.70; NZ, 25.5., 26.5., 16.8., 10.9. und 15.10.70; AZ,
27.5., 1.6., 3.6. und 5.6.70; NZN, 27.6.70; TG, 29.7.70; Lib., 8.8. und 9.8.70; GdL, 7.10.70.; Gesch. ber. BR, 1970, S. 43 ff.;
Verhandl. B. vers., 1970, I, S. 32; Verhandl. B.vers., 1970, II, S. 41 f.
4) BaZ, 20.1., 18.2., 15.4., 16.4., 19.4. und 26.4.93; Bund, 16.2., 12.3. und 26.3.93.
5) Presse vom 7.5.94; Bund, 25.5.94; SGT, 22.7.94 und BZ, 23.8.94. 
6) Bund, 19.6.96; BZ, 19.6.96 
7) Bund, 22.1., 23,1., 31.1., 4.4., 11.4., 25.6., 11.7., 24.7., 5.9., 23.10. und 1.11.97
8) BZ, 22.1., 26.4., 4.7., 5.9., 24.10., 13.11., 24.11., 28.11. und 20.12.97
9) Bund, 21.3., 17.4. und 25.4.98; BZ, 23.4.98
10) Presse vom 8.3.99.
11) Bund, 28.1., 2.3., 10.6., 29.6., 16.9., 21.10., 28.11. und 1.12.00.
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12) AB NR, 2011, S. 1258 ff.; AB SR, 2011, S. 200 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 8.11.11; Kommissionsbericht RK-SR vom
31.1.11
13) Lit. ECRI; AZ, NZZ, 25.4.14; SoZ, 27.4.14; TG, 29.4., 2.5.14; NZZ, WW, 7.5.14; TA, 9.5.14; NZZ, 15.11., 31.12.14
14) AB NR, 2016, S.2242ff; AB SR, 2016, S.1191f; Medienmitteilung SPK-NR vom 02.09.2016; Medienmitteilung SPK-SR vom
26.08.2016; NZZ, 15.12.16
15) Aktualisierte Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz; Medienmitteilung BAK vom 10.7.17
16) Faktenblatt zu den wichtigsten Neuerungen; Vernehmlassungsbericht; AZ, Bund, NZZ, TG, 31.5.19; NZZ, 12.6., 25.6.19; SGR,
TZ, 20.9.19; SGL, 23.9.19; Bund, 26.9.19; TA, 17.10.19; NZZ, 28.10.19
17) AB NR, 2021, S. 2664 ff.; AB SR, 2021, S. 922 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 18.11.21; Kommissionsbericht RK-SR vom
10.8.21
18) Bund, 19.5., 28.5., und 30.5.90; Presse vom 11.6.90.
19) Bund, 23.10. und 14.11.91; BZ, 29.11.91.; Dellsperger et al. (1991). Kirche - Gewissen des Staates?
20) BZ, 15.10. und 30.10.93; Ww, 21.10.93. 
21) Bund, 22.3.96; BZ, 11.9.96
22) Lib., 1.7.97; TA, 2.7.97
23) Presse vom 11.8. und 4.8.98
24) Presse vom 8.5.99; NLZ, 15.9.99; TA, 24.9.99; Bund, 10. und 12.11.99
25) Bund, 15.1.00.
26) BBl, 2010, 3437 ff.; NZZ und BaZ, 30.11.09; Express, TG und 24h, 2.12.09 (Demonstrationen); Presse vom 1.-3.12.09; SZ,
11.12.09 (Reaktionen aus dem Ausland).
27) BZ, 19.1.11; NZZ, 15.6.11.
28) NZZ, 27.7.15; SoZ, 23.8.15; NZZ, 25.8.15; AZ, TA, 27.8.15; SoZ, 6.9.15; NZZ, SZ, 9.9.15
29) Bundesgerichtsbeschluss vom 23.3.21; SGT, 13.1.21; AZ, 16.1.21; AZ, NZZ, TA, 9.4.21; NZZ, 17.5.21
30) Bund, 1.2., 16.7., 21.9., 27.9., 9.11., 5.12. und 6.12.94; TA, 29.8.94; BaZ, 2.9.94; Bund, 25.8.94. 
31) BBl, 1997, IV, S. 1485 ff.
32) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2572
33) AB NR, 1998, S. 1393 ff.; AB SR, 1998, S.397 ff.
34) AB NR, 2014, S. 1436; AB SR, 2014, S. 559 ff.; AZ, 12.4.14; BZ, 14.6.14; LT, 28.6.14; LZ, 11.8.14; WW, 15.8.14; BaZ, 10.9.14
35) Curia Vista: Ip. 14.4157; Bund, 6.3.15; TA, 28.8.15; BZ, 1.9.15; NZZ, 19.9.15; BZ, 9.11.15
36) BZ, NZZ, 12.1.21; Bund, 13.1., 18.6., 6.7.21; BZ, Bund, 7.7.21; BZ, 18.8.21; Bund, 23.8.21; BZ, Bund, 8.9.21
37) AS, 1968, S. 1613 f.; BBl, 1968, I, S. 1265 ff.; Frei (1968). Paris und sein Anspruch auf Führung in Kultur und Sprache. ;
Gonzague de Reynold (1968). Destin du Jura. ; Lib., 27.3.68; NZZ, 16.4., 21.4., 14.5.,15.5., 15.8., 16.6., 17.9.,  8.10. und 3.12.68;
TG, 25.9. und 4.10.68; JdG, 26.9.68; BN, 2.10.68; NZ, 6.10.68; GdL, 10.10. und 15.10.68; TdL, 14.12.68.
38) BBl, 1970, II, S. 136 ff.; Lb, 5.1. und 12.11.70; NZZ, 8.1.,10.7. und 12.11.70; PS, 2.4. und 26.10.70; Lib., 20.6., 21.6. und 19.11.70;
TG, 4.7., 5.7. und 9.7.70; NZ, 6.7.70; JdG, 10.7.70.
39) BBl, 1991, S. 495 ff.; JdG und NZZ, 26.1.91; CdT, 6.3., 13.3., 8.5. und 12.6.91. 
40) Verh. B.vers., 1991, VI, S. 20
41) Dém., 21.1.92.
42) AB SR, 1994, S. 709 ff.
43) AB NR, 1995, S. 224 ff.
44) Bund, 18.9.96; NZZ, 25.9.96
45) Lib., 4.2.97; NQ, 16.7.97; TA, 22.8.97; QJ, 20.9.97 ; NQ, 24.9.97
46) Bund, 25.10.97; BüZ, 14.11.97; SZ, 29.12.97 
47) Presse vom 11.2. und 17.10.02
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